
Zweiter Teil
Allgemeine Vorschriften �ber das Verwaltungsverfahren

Abschnitt I
Verfahrensgrunds�tze

Art. 9
Begriff des Verwaltungsverfahrens

Das Verwaltungsverfahren im Sinn dieses Gesetzes ist die nach außen
wirkende T�tigkeit der Beh�rden, die auf die Pr�fung der Voraussetzun-
gen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsakts oder auf den
Abschluss eines �ffentlich-rechtlichen Vertrags gerichtet ist; es schließt
den Erlass des Verwaltungsakts oder den Abschluss des �ffentlich-recht-
lichen Vertrags ein.

Erl�uterungen
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III. Prozessuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 36

I. Vorbemerkungen und Entstehungsgeschichte

Der Begriff des Verwaltungsverfahrens bestimmt den sachlichen Anwendungsbe-
reich der Verfahrensregeln.

W�hrend Verfahrensbestimmungen, die im Allgemeinen vornehmlich auf eine plan-
volle und zweckm�ßige Aufgabenerf�llung angelegt sind, auch in Verwaltungsvor-
schriften enthalten sein k�nnen, bedarf ein Verfahren, das �ber Rechte und Pflichten
befindet, dar�ber hinaus noch einer besonderen rechtsstaatlichen Ausgestaltung.

Zweck des Verwaltungsverfahrens ist es hier, das materielle Verwaltungsrecht in ei-
nem geordneten Verfahren umzusetzen.
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Ob �berhaupt ein Verwaltungsverfahren durchgef�hrt werden kann oder gegebenen-
falls durchgef�hrt werden muss, richtet sich nach dem entsprechenden materiellen
Recht.

Art. 9 in der geltenden Fassung ist am 1. Januar 1983 in Kraft getreten.

II. Einzelheiten

1. Begriff des Verwaltungsverfahrens

Art. 9 definiert den Begriff des Verwaltungsverfahrens f�r den Anwendungsbereich
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes als diejenige nach außen wirkende
T�tigkeit der Beh�rden, die auf die Pr�fung der Voraussetzungen, die Vorbereitung
und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines �ffentlich-
rechtlichen Vertrages gerichtet ist.

Aus der Vielzahl der f�r die �ffentliche Verwaltungst�tigkeit bestehenden Verfah-
rensarten beschr�nkt Art. 9 den Begriff des Verwaltungsverfahrens im Sinne dieses
Gesetzes auf das Verwaltungshandeln mit dem Ziel,

– einen Verwaltungsakt zu erlassen oder

– einen �ffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen.

Auf schlichtes Verwaltungshandeln finden die Vorschriften vorbehaltlich der in
RdNr. 17 erw�hnten Ausnahmen keine Anwendung.

Art. 9 kn�pft insoweit an den Verwaltungsakt im Sinne von Art. 35 oder an den �f-
fentlich-rechtlichen Vertrag nach Art. 54 an, trifft hingegen zum Inhalt oder Sachge-
genstand keine Aussage. Dieser ergibt sich aus dem Antragsbegehren oder aus der
von der handelnden Beh�rde gewollten Regelung, spielt aber f�r die Frage, ob ein
Verwaltungsverfahren er�ffnet ist, keine Rolle. In der Verwaltungspraxis steht f�r
den Regelungsgegenstand allgemein die Bezeichnung Verwaltungsrechtssache.

Die Verfahrensregeln des Gesetzes gelten nur f�r die nach außen wirkende T�tigkeit
im Rahmen der folgenden Verfahrensabschnitte:

– Pr�fung der Voraussetzungen, Sachverhaltsermittlung,

– Vorbereitung und Beteiligung sowie

– Erlass eines Verwaltungsaktes oder Abschluss eines �ffentlich-rechtlichen Vertra-
ges.

Eine Beh�rde wird nach außen z. B. immer dann t�tig, wenn sie in den Rechtskreis
einer anderen Person eingreift. Das ist etwa der Fall, wenn sie gegen�ber einem Be-
teiligten (Art. 13) ermittelt und ihn zur Stellungnahme auffordert, oder anh�rt
(Art. 28), Akteneinsicht gew�hrt oder diese ablehnt, oder aber wenn sie den Sachver-
halt durch Zeugeneinvernahmen aufkl�rt, jeweils mit dem Ziel, materielles Recht zu
verwirklichen.
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Im Hinblick auf die anzuwendenden Verfahrensvorschriften ist deshalb gem�ß Art. 9
von Anbeginn an zu pr�fen, ob die Maßnahme, mit der ein Verfahren abgeschlossen
werden soll, einen Verwaltungsakt darstellen kann.

Auf innerbeh�rdliche Maßnahmen, wie Besprechungen, Einholung von Daten im
Wege der Amtshilfe oder amtsinterne Ermittlung des Sachverhaltes finden, auch
wenn sie konkret auf den Erlass eines Verwaltungsaktes gerichtet sind, die Verfah-
rensgrunds�tze keine Anwendung. Dies gilt insbesondere f�r die interne Willensbil-
dung �ber den Erlass einer Entscheidung.

Auf beh�rdliches Handeln im Vorfeld eines Verwaltungsverfahrens finden die
Verfahrensvorschriften grunds�tzlich keine Anwendung (so auch BVerwG U. v.
14.12.1994 – 11 C 18/93 – BVerwGE 97, 203). Dies gilt f�r Besprechungen mit poten-
ziellen Beteiligten, z. B. Antragstellern, �ber die Verfahrensdauer oder die erforder-
lichen Unterlagen (Art. 25 Abs. 2), wobei die Verantwortung der Beh�rde f�r die
Richtigkeit der Ausk�nfte unber�hrt bleibt (s. Art. 25 Anm. IV). Dies gilt ebenso f�r
Bem�hungen, einen Konflikt im Sinne einer Mediation durch Gespr�che zu l�sen
oder zu entsch�rfen.

Auch die amtsinterne Vorpr�fung, ob ein Verfahren durchgef�hrt werden soll oder
muss, ist selbst noch kein Verwaltungsverfahren. Doch k�nnen die Vorschriften �ber
ausgeschlossene Personen (Art. 20, 21) ihrem Sinn und Zweck nach entsprechend an-
gewendet werden.

Der Erlass des Verwaltungsaktes und der Abschluss des �ffentlich-rechtlichen Ver-
trages selbst sind ebenfalls noch Teil des Verwaltungsverfahrens (Art. 9 Halbsatz 2).

Unabh�ngig davon, ob ein Verwaltungsverfahren gem�ß Art. 9 er�ffnet ist, sind die
Vorschriften �ber Amtshilfe (Art. 4 ff.), Fristen (Art. 31) und Beglaubigung (Art. 33
und 34) anwendbar. Hier handelt es sich um Vorschriften, welche die Verwaltungs-
t�tigkeit der Beh�rden unterst�tzen. Sie geh�rten als solche systematisch in einen be-
sonderen Abschnitt. Zudem gelten die Grunds�tze eines fairen Handelns, denn sie
sind in jedem Fall zu beachten. So sollte kein befangener Amtstr�ger mitwirken oder
durch die Art und Weise der Gespr�chsf�hrung in einem nachfolgenden Verfahren
den Vorwurf der Befangenheit ausl�sen. Ob in einem sp�teren Verfahren oder auch
isoliert Akteneinsicht �ber die Gespr�che verlangt werden kann, richtet sich nach all-
gemeinen Grunds�tzen.

2. Dauer des Verwaltungsverfahrens

Das Verwaltungsverfahren beginnt mit der ersten nach außen gerichteten T�tigkeit
im oben angegebenen Sinn.

Das Verwaltungsverfahren reicht zeitlich bis zum Erlass eines Verwaltungsaktes oder
den Abschluss eines �ffentlich-rechtlichen Vertrages. Art. 9 Halbsatz 2 schließt nur
den Vorgang des Erlasses oder des Vertragsabschlusses mit ein. Damit ist das Verwal-
tungsverfahren mit der Bekanntgabe des Verwaltungsaktes nach Art. 41 beendet.
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Wirksam oder materiell richtig muss der Verwaltungsakt nicht sein; es kommt auf
die formelle Beendigung an.

Wird Widerspruch eingelegt, beginnt ein weiteres Verwaltungsverfahren, das alle
Verfahrensrechte und Pflichten vermittelt. Nach anderer Auffassung endet das
Verwaltungsverfahren erst mit der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes (vgl.
BVerwG U. v. 24.5.1995 – 1 C 7.04 – BVerwGE 98, 313).

Das Verwaltungsverfahren kann ohne abschließende Entscheidung beendet wer-
den:

– durch Erledigung,

– durch R�cknahme des Antrages oder aber etwa

– durch Einstellen der beh�rdlichen T�tigkeit, wenn die Beh�rde von sich aus t�tig
geworden ist (vgl. BayVGH NJW 1988, 1615; BVerwG NVwZ 1997, 283).

Hat die Beh�rde bereits konkrete Verfahrensschritte vorgenommen wie z. B. eine
Ortsbesichtigung oder eine Anh�rung, ist eine Bekanntgabe an den Adressaten im
Interesse eines fairen Verfahrens notwendig, damit dieser die Beendigung erkennen
kann (vgl. BayVGH U. v. 5.9.1986 – 25 B 88.1631 – BayVBl. 1990, 622).

Rechtliche wie auch tats�chliche Gr�nde k�nnen es als zweckm�ßig erscheinen las-
sen, das Verfahren auszusetzen (Art. 10). Soweit nicht eine Unterbrechung kraft Ge-
setzes erfolgt, liegt es im pflichtgem�ßen Ermessen, ob die Beh�rde das Verfahren
z. B. bis zur Entscheidung einer Vorfrage durch eine andere Beh�rde aussetzt. Wenn
und soweit ein Anspruch auf Entscheidung besteht, ist die Beh�rde verpflichtet nach
Wegfall des Aussetzungsgrundes das Verfahren fortzuf�hren.

3. Anwendung der Verfahrensregeln

Die Verfahrensregeln sind auf alle zum Erlass eines Verwaltungsaktes geh�renden
Verfahrensabschnitte anwendbar; ebenso auf die Fortsetzung eines Verfahrens durch
Wiedereinsetzung (Art. 32) und Wiederaufgreifen (Art. 51) sowie auf R�cknahme
(Art. 48) und Widerruf (Art. 49), da diese selbst einen Verwaltungsakt darstellen. Mit-
einbezogen werden muss das Vollstreckungsverfahren, soweit eigenst�ndige Ver-
waltungsakte gesetzt werden. Zum Verwaltungsverfahren i. S. des Art. 9 z�hlt das
Widerspruchsverfahren, das die §§ 68 ff. VwGO – wenngleich l�ckenhaft – regeln;
Art. 79 stellt klar, dass im �brigen deshalb die Vorschriften des BayVwVfG gelten.
Entsprechendes gilt f�r Gegenvorstellungen, mit dem Zweck der �nderung oder
Aufhebung eines Verwaltungsaktes.

Auch bei Weisungen und Mitwirkungshandlungen anderer Beh�rden ergeben sich
bei den Beteiligten keine unmittelbar wirkenden Verfahrensrechte und -pflichten,
soweit diese Maßnahmen keine nach außen wirkende T�tigkeit im Sinne des Art. 9
darstellen. Daf�r spricht der klare Wortlaut, der eine ausufernde Anwendung der
Verfahrensvorschriften vermeiden wollte. Es besteht aber auch kein Bed�rfnis f�r
den unmittelbaren Durchgriff gegen�ber der mitwirkenden Beh�rde. Der Beteiligte
kann seine Verfahrensrechte, wie z. B. Anh�rung (Art. 28), Akteneinsicht (Art. 29) ge-
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gen�ber der nach außen handelnden Beh�rde, die Herrin des Verfahrens ist, geltend
machen. Die Frage ist str.; wie hier Eibert BayVBl. 1978, 496. Greifen Weisungen zu-
gleich in Rechte der angewiesenen Beh�rde bzw. deren Rechtstr�ger (z. B. Selbstver-
waltungsrecht) ein, liegt Außenwirkung vor.

Anzuwenden sind die allgemeinen Verfahrensregeln auch auf die besonderen Verfah-
rensarten nach Art. 63 ff. (f�rmliches Verfahren) und Art. 72 ff. (Planfeststellung), so-
weit sich aus ihnen nichts Abweichendes ergibt (Art. 63 Abs. 2; Art. 72 Abs. 1).

Die Beh�rde hat je nach der zu entscheidenden Sachlage einen weiten Spielraum, wie
sie das Verwaltungsverfahren gestaltet (Art. 10). Entschließt sich die Beh�rde entspre-
chend den fachgesetzlichen Voraussetzungen �ber Teilbereiche zu entscheiden, sind
die Verfahrensregeln, z. B. Anh�rung und Akteneinsicht auch auf die Teilentschei-
dungen anzuwenden. Sind an einem Verwaltungsverfahren mehrere Personen betei-
ligt, kann jeder Beteiligte die Verfahrensrechte wahrnehmen.

Keine unmittelbare Anwendung finden die Verfahrensregeln auf beh�rdeninterne
Verfahrensvorschriften (z. B. nach der Allgemeinen Gesch�ftsordnung) und f�r
sonstige beh�rdeninterne Maßnahmen, die keinen unmittelbaren Bezug zum B�rger
haben und der Steuerung und Regelung dienen; z. B. Gesch�ftsverteilungspl�ne, ge-
nerelle Weisungen und Anordnungen. Sie sind ferner nicht anwendbar auf den Erlass
von Verordnungen und kommunalen Satzungen und auf Verfahren der Beh�rden im
Bereich des Privatrechts (z. B. auf die Vergabe von Bauauftr�gen des Staates und der
Kommunen nach der Verdingungsordnung f�r Bauleisten – VOB).

Auch auf parlamentarische Anfragen, die Ausfluss des parlamentarischen Kontroll-
rechtes sind und auf Petitionen an das Parlament finden die Verfahrensregeln des
BayVwVfG keine Anwendung.

4. Europarechtliche Aspekte

F�r den Vollzug gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften durch Beh�rden des Freistaa-
tes Bayern gilt grunds�tzlich das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz.

Soweit Beh�rden der EU aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Normen durch Maßnah-
men unmittelbar in den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland oder deren
L�nder hineinwirken, findet f�r sie das nationale Verwaltungsverfahrensrecht keine
Anwendung.

Die Verfahrensgrunds�tze des nationalen Verwaltungsverfahrensrechts werden zu-
nehmend durch die Rechtsvorschriften der EG �berlagert oder auch durch die
Rechtsprechung des EuGH modifiziert.

Bei der R�ckforderung gemeinschaftswidriger Beihilfen hat das nach der Rechtspre-
chung des EuGH z. B. ohne das in Art. 48 einger�umte Ermessen zu geschehen. Auch
die Ausschlussfrist in Art. 48 Abs. 4 wird insoweit obsolet.
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Der Grundsatz des „effet utile“, das heißt der Grundsatz der gr�ßtm�glichen Wirk-
samkeit der Gemeinschaftsvorschriften hat danach Vorrang vor einzelnen natio-
nalen Verfahrensgrunds�tzen. Vgl. im Einzelnen Art. 48, Erl�uterungen in Abschnitt
VIII.

III. Prozessuales

Nach VG M�nchen ist das Beanstandungsverfahren nach Art. 30 BayDSG kein Ver-
waltungsverfahren im Sinne des Art. 9 (VG M�nchen U. v. 26.11.1986 – M 7 K
85.5970).

Gegenstand eines Klageverfahrens (Verpflichtungsklage) kann es sein, die Beh�rde
zu verpflichten, gem�ß Art. 51 das unanfechtbar abgeschlossene Verwaltungsverfah-
ren im Sinne ades Art. 9 neu zu er�ffnen, um in der Sache neu zu entscheiden und
einen bestandskr�ftigen Verwaltungsakt aufzuheben (BayVGH, B. v. 6.6.2016, Az.
10 CS 15.1837).
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Art. 10
Nichtf�rmlichkeit des Verwaltungsverfahrens

1Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden,
soweit keine besonderen Rechtsvorschriften f�r die Form des Verfahrens
bestehen. 2Es ist einfach, zweckm�ßig und z�gig durchzuf�hren.

Erl�uterungen

�bersicht

RdNr.

I. Vorbemerkungen und Entstehungsgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2

II. Einzelheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 27

1. Prinzip der Nichtf�rmlichkeit des Verwaltungsverfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 13

2. Sonderreglungen f�r f�rmliche Verwaltungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 19

3. Einfach, zweckm�ßig und z�gig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 27

III. Prozessuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 – 34

I. Vorbemerkungen und Entstehungsgeschichte

Die Vorschrift wurde durch § 1 Nummer 3 des Dritten Gesetzes zur �nderung des
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 26. Juli 1997 (GVBl. Seite 348) neu
gefasst. Die �nderung ist zum 1. August 1997 in Kraft getreten.

Die vorausgehende Fassung enthielt in Satz 2 noch nicht das Merkmal „z�gig“.

II. Einzelheiten

1. Prinzip der Nichtf�rmlichkeit des Verwaltungsverfahrens

Das Gesetz stellt das Prinzip der Nichtf�rmlichkeit mit an den Anfang der allgemei-
nen Vorschriften �ber das Verwaltungsverfahren.

Zweck der Nichtf�rmlichkeit des Verwaltungshandelns ist es, die �berwiegende
Mehrzahl der Verwaltungsentscheidungen nicht durch vorgegebene Verfahrens-
schritte unn�tig zu formalisieren. Dauer und Aufwand der Verfahren sollen so auf
das Notwendige beschr�nkt bleiben, damit die Verfahren z�gig abgeschlossen und
formale Verfahrensm�ngel vermieden werden k�nnen. Die Verwaltung soll bei ihrem
Handeln nicht durch starre Regelungen gehindert werden, ihre Aufgaben m�glichst
rasch und wirksam zu erf�llen.

Die Nichtf�rmlichkeit des Verwaltungsverfahrens umfasst

– die Aufnahme eines Verwaltungsverfahrens,

– dessen Durchf�hrung und auch

– die abschließende Bekanntgabe einer etwaigen Entscheidung.
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Der in Art. 10 Satz 1 verankerte Grundsatz des an Formen nicht gebundenen Verwal-
tungsverfahrens enth�lt folgerichtig zugleich notwendig den Auftrag an die Beh�r-
den, das Verfahren nach Ermessen der Beh�rde zu gestalten. Die Beh�rden haben
demzufolge �ber die Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens eine Ermessensent-
scheidung zu treffen.

Art. 10 Satz 1 r�umt der Beh�rde f�r die Durchf�hrung eines Verwaltungsverfahrens
insoweit ein relativ weites Verfahrensermessen ein. In diesem Rahmen m�ssen die
Beh�rden allerdings �ber Antr�ge von B�rgern – wie auch Art. 10 Satz 2 BayVwVfG
zeigt – binnen angemessener Frist entscheiden. Welche Frist in diesem Sinne als
angemessen anzusehen ist, h�ngt von den Umst�nden des konkreten Falles ab. An-
haltspunkte f�r die Angemessenheit einer Bearbeitungs- und Entscheidungsfrist
kann § 75 VwGO geben, der als Voraussetzung f�r eine Unt�tigkeitsklage f�r den
Regelfall eine Frist von drei Monaten vorgibt. Auch Art. 42a BayVwVfG stellt auf
eine Entscheidungsfrist von drei Monaten ab (siehe dazu allgemein BayVGH, B. v.
20.7.2011, BayVBl. 2012, 118).

Art. 10 bezweckt als allgemeine Richtschnur f�r diese Ermessensentscheidung und
als Auslegungshilfe das Verwaltungshandeln unter Ber�cksichtigung der Vorgaben
in seinem Satz 2 effizient zu gestalten.

Die Beh�rde kann insoweit nach pflichtgem�ßem Ermessen die notwendigen Verfah-
rensschritte, insbesondere zur Sachverhaltsermittlung durchf�hren. Im pflichtgem�-
ßen Verfahrensermessen der Beh�rde liegt es auch, wie und wann sie eine erforder-
liche Anh�rung (Art. 28) durchf�hrt oder eine beantragte Akteneinsicht gew�hrt.

Andererseits ist die Beh�rde nicht gehindert, formale Verfahrenselemente (z. B.
m�ndliche Er�rterung, Niederschriften, Ergebnisprotokolle), wenn und soweit sie
das f�r zweckm�ßig erachtet, in das jeweilige konkrete Verfahren einzubringen.

Deshalb kann die Beh�rde, um Verwaltungsverfahren z�gig zu betreiben, den Betei-
ligten im Rahmen des pflichtgem�ßen Verfahrensermessens nach Art. 31 angemes-
sene Fristen vorgeben, innerhalb deren Unterlagen beizubringen oder Handlungen
vorzunehmen sind.

Die M�glichkeiten der freien Verfahrensgestaltung werden durch die Grunds�tze des
rechtsstaatlichen Verfahrens und der pflichtgem�ßen Ermessensaus�bung be-
grenzt.

Bei der Anwendung des Verfahrensermessens hat die Beh�rde pflichtgem�ß zu han-
deln und insbesondere den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Gleichgela-
gerte Verfahren d�rfen deshalb ohne konkreten Anlass nicht unterschiedlich behan-
delt werden. Das Verfahrensermessen hat sich am Maßstab der Verh�ltnism�ßigkeit
auszurichten. Die Art und Weise wie ein Verwaltungsverfahren gegen�ber dem am
Verfahren Beteiligten gef�hrt wird, darf nicht als willk�rlich bewertet werden k�n-
nen. Eine rechtstaatlich handelnde Beh�rde muss bereits den Eindruck der Willk�r
oder der Unverh�ltnism�ßigkeit vermeiden.
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2. Sonderreglungen f�r f�rmliche Verwaltungsverfahren

Die Freiheit der Beh�rde, das Verfahren ohne F�rmlichkeiten zu gestalten, ist be-
grenzt, wenn und soweit besondere Rechtsvorschriften einzelne Formerfordernisse
oder ein f�rmliches Verfahren vorschreiben. Die Vorgabe bestimmter Verfahrens-
schritte ist dabei vor allem dann sinnvoll und geboten, wenn komplexe Sachverhalte
zu entscheiden sind. Das sind zum Beispiel die Erfordernisse

– eines schriftlichen Antrags,

– einer m�ndlichen Verhandlung,

– der Mitwirkung von Zeugen und Sachverst�ndigen oder

– das Formerfordernis eines schriftlichen Verwaltungsaktes gem. Art. 37.

Gesetzliche Vorgaben sind in jedem Fall zu beachten, insbesondere etwa bei der
Sachverhaltsermittlung. So rechtfertigt es der Grundsatz der Verfahrensverein-
fachung, den Untersuchungsaufwand zu beschr�nken, wenn bereits f�r einen zu
pr�fenden gleichgelagerten Sachverhalt eine umfassende Untersuchung vorliegt
(BVerwG, B. v. 15.9.1995, NVwZ 1996, 396 – zur Planung von parallelen Freilei-
tungen).

Allgemeine Vorschriften �ber das f�rmliche Verfahren enthalten die Art. 63 bis 70,
wobei Art. 71 das f�rmliche Verfahren vor Aussch�ssen regelt. Das BayVwVfG selbst
enth�lt mit den Vorschriften, �ber das Planfeststellungsverfahren (Art. 72 ff.) und
�ber die Umweltvertr�glichkeitspr�fung (Art. 78a–78l) die zur Planbew�ltigung not-
wendigen Regelungen.

F�rmliche Verfahrensg�nge haben immer dann ihre Berechtigung, wenn die Geneh-
migung eines Vorhabens Rechte und Interessen einer gr�ßeren Zahl von Betroffe-
nen ber�hrt, zum Beispiel

– bei Fernstraßen (BFernStrG),

– bei Kraftwerken (BImSchG) oder

– bei der Erteilung wasserrechtlicher Bewilligungen f�r Stauanlagen.

Elemente des f�rmlichen Verfahrens k�nnen auch Teile fachspezifischer Regelungen
sein; insbesondere, wenn ein besonders intensiver Eingriff in die Rechte des B�rgers
beabsichtigt ist (z. B. bei Enteignung von Grundverm�gen; vgl. dazu BayVGH, U. v.
15.4.1996, NVwZ-RR 1996, 568).

Bestimmungen, die f�rmliche Verfahrensschritte vorgeben, sind aber nur dann zwin-
gend zu ber�cksichtigen, wenn deren Anwendung durch eine Rechtsvorschrift an-
geordnet ist (siehe dazu BayVGH, B. v. 15.4.2013, Az. 22 ZB 13, 522). Eine solche An-
ordnung f�rmlicher Verfahrensschritte muss dabei hinsichtlich des Verfahrens nach
dem BayVwVfG getroffen worden sein; es gen�gt nicht, wenn irgendein f�rmliches
Verfahren gemeint ist.
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3. Einfach, zweckm�ßig und z�gig

Greifen derartige Sonderregelungen (siehe oben RdNrn. 14 ff.) nicht ein, so hat die
Beh�rde das Verwaltungsverfahren gem�ß Art. 10 Satz 2 BayVwVfG zweckm�ßig
und z�gig abzuwickeln.

Art. 10 enth�lt ein verfahrensrechtliches Beschleunigungsgebot (BayVGH, U. v.
22.11.2006, NVwZ-RR 2007, 465), also einen gesetzlichen Auftrag, die Verwaltungs-
und gegebenenfalls auch die Widerspruchsverfahren einfach und z�gig durchzuf�h-
ren (BayVGH, B. v. 9.5.2005, BayVBl. 2006, 18).

Art. 10 Satz 2 weist demzufolge die Beh�rden an, das Verfahren einfach, zweck-
m�ßig und z�gig durchzuf�hren. Dieser Grundsatz der Verfahrens�konomie ist
zwar ohne verfahrensrechtliche Sanktionen ausgestaltet. Er stellt aber einen von der
Verwaltung zu beachtenden Auftrag des Gesetzgebers dar, der bei jedem Verwal-
tungshandeln zu beachten ist und dar�ber hinaus als Auslegungshilfe f�r Normen
und als Richtschnur f�r den Erlass von Verwaltungsrichtlinien und Rechtsverord-
nungen gelten kann. Der Grundsatz der Einfachheit und Zweckm�ßigkeit dient vor
allem auch dem B�rger, der vor unn�tigem Kosten – und Zeitaufwand zu bewahren
ist.

Dem Ziel, die Verwaltungsverfahren auf allen Ebenen zu vereinfachen, dienten letzt-
lich auch die Bem�hungen des Gesetzgebers der letzten Jahrzehnte, um Verwaltungs-
verfahren zu beschleunigen. Die Verpflichtung, ein Verwaltungsverfahren z�gig zu
betreiben, wurde infolgedessen durch das �nderungsgesetz vom 26.7.1997 (GVBl.
S. 348) in das Verwaltungsverfahrensgesetz eingef�gt.

Daraus folgt, dass das Verwaltungsverfahren m�glichst umgehend nach dem Eintritt
der Spruchreife, das heißt, dann abzuschließen ist, wenn der Beh�rde alle f�r die
zu treffende Entscheidung ben�tigten Informationen zur Verf�gung stehen
(BayVGH, B. v. 15.4.2013, Az. 22 ZB 13.522). Das gilt insbesondere im Bereich der ge-
fahrenabwehrenden Verwaltung, denn der insoweit zu erf�llende Auftrag der �ffent-
lichen Gewalt, den Einzelnen oder die Allgemeinheit vor drohenden Rechtsgutsver-
letzungen zu bewahren, erfordert in der Regel ein alsbaldiges T�tigwerden der zu-
st�ndigen Beh�rde. Nur dann, wenn es im Interesse der Richtigkeit der zu treffenden
Entscheidung angezeigt erscheint, die Beantwortung einer rechtserheblichen Teil-
frage einer fachkundigeren oder sachn�heren Stelle zu �berlassen, kann es, auch
wenn insoweit eine dahingehende normative Verpflichtung nicht besteht, einer zu-
treffenden Aus�bung des der vollziehenden Gewalt zustehenden Verfahrensermes-
sens entsprechen, von der Inanspruchnahme der „Vorfragenkompetenz“ abzusehen
und zun�chst die Entschließung einer anderen Beh�rde abzuwarten (BayVGH, B. v.
15.4.2013 Az. 22 ZB 13.522).

Wenn keine entgegenstehenden fachgesetzlichen Vorgaben bestehen, kann die Beh�r-
de je nach Sachlage �ber Teile eines Antrags entscheiden oder aber vorl�ufige oder
Entscheidungen dem Grunde nach treffen.
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Bedenken dahingehend, dass damit rechtsstaatliche Defizite zu bef�rchten seien, ha-
ben sich in der Praxis nicht bewahrheitet.

Wenn und soweit ein Verwaltungsverfahren zur Beschleunigung �ber eine einheit-
liche Stelle nach Art. 71a bis 71e gef�hrt werden soll, die in Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie (zur Dienstleistungsrichtlinie siehe die Vorbemerkung zu Art. 71a)
in die Verwaltungsverfahrensgesetze eingef�gt wurde, gelten bei dieser eingegange-
ne, eine Frist in Lauf setzende Antr�ge, als am dritten Tag der sachentscheidende Be-
h�rde als zugegangen (Art. 71b Abs. 2).

III. Prozessuales

Rechtsschutz gegen Verfahrensfehler oder gegen den Vorwurf, dass die Grenzen
des pflichtgem�ßen Verfahrensermessens nicht eingehalten seien, ist nach § 44a
VwGO grunds�tzlich nur gegen die Entscheidung in der Sache m�glich. Denn
Art. 10 wendet sich in erster Linie an die handelnde Beh�rde und vermittelt den Be-
teiligten keinen Anspruch, eine bestimmte Gestaltung des Verfahrens zu verlangen.

Muss die Verwaltungsbeh�rde auf Antrag oder von Amts wegen t�tig werden
(Art. 22 Satz 2 Nr. 1), ist sie gehalten, das Verfahren zu er�ffnen. Das Verfahrenser-
messen ist hier auf die Gestaltung der weiteren Schritte nach der Einleitung des Ver-
fahrens beschr�nkt.

Kommt es zu verz�gerten Entscheidungen, kann bei Frist�berschreitung, wenn dies
eine Rechtsvorschrift bestimmt, zwischenzeitlich eine Genehmigungsfiktion die Fol-
ge sein. Sofern dies Rechtsvorschriften bestimmen, kann die Beh�rde gehalten sein,
innerhalb einer bestimmten Frist zu entscheiden. Geschieht das nicht, gilt z. B. unter
den Voraussetzungen des Art. 42a eine beantragte Genehmigung als erteilt.

Ist �ber einen Widerspruch oder �ber einen Antrag auf Vornahme eines Verwal-
tungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschie-
den worden, kann der Widerspruchsf�hrer oder Antragsteller nach Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs oder seit dem Antrag auf Vornahme
des Verwaltungsakts Unt�tigkeitsklage (§ 75 VwGO) vor dem �rtlich zust�ndigen
Verwaltungsgericht erheben (allgemein dazu BayVGH, B. v. 24.3.2015, Az. 10 C
13.878; OVG Schleswig Holstein, B. v. 4.9.2014, Az. 4 LB 2/14).

Auch im Fall einer Bescheidungsklage nach § 75 VwGO, bei der es lediglich um die
Frage geht, ob �ber einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zurei-
chenden Grund nicht innerhalb angemessener Frist sachlich entschieden wurde, darf
sich die Beh�rde der Hilfe eines Rechtsanwalts bedienen, um die bei ungen�gender
prozessualer Verteidigung drohende Gefahr des ungerechtfertigten Unterliegens ab-
zuwenden (BayVGH, B. v. 1.6.2015, Az. 4 C 15.838).

Sachlich nicht mehr vertretbare Verfahrensverz�gerungen, im Verantwortungsbereich
der Beh�rde k�nnen zu Schadensersatzanspr�chen wegen Amtspflichtverletzung
f�hren (vgl. BGH, B. v. 23.1.1992, BayVBl. 1992, 444).
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Zu m�glichen Kostenfolgen bei erfolglosen Widerspr�chen wegen unbeachtlicher
Verfahrensfehler nach Art. 45, vgl. Art. 80 Abs. 1 Satz 1.
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